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RS OGH 1985/6/18 5Ob552/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1985

Norm

MRG §15 Abs2

UStG §11

Rechtssatz

Auch bei einem als "Bruttopreis" vereinbarten Mietzins ist der Vermieter berechtigt, bei Erhöhung des

Umsatzsteuersatzes den erhöhten Umsatzsteuersatz vom Nettomietzins zu begehren. Dieser Nettomietzins ist durch

Herausrechnung der im vereinbarten Mietzins enthaltenen Umsatzsteuer zu ermitteln.
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